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Die nachstehend näher bezeichnete Angelegenheit ist der Regionalversammlung vorzulegen.

Salzwedel, den

Geqenstand der Vorlage:
Vorsitzender

Erstellung des ersten Entwurfes zur Ergänzung des REP Altmark 2005 um den sachlichen
Teilplan "Wind"

Gesetzliche Grundlage: ROG v. 22.'12.2008
LPIG LSA v. 28.04.1998 in der derzeit gültigen Fassung
LEP LSA v. 23.08.1999 in der derzeit gültigen Fassung

Beschlussvorschlag:
Die Regionalversammlung beschließt:
Die Abwägungsentscheidung zur Weißfläche im Gebiet Hüselitz wird aufgehoben.
Die Weißflächen, die sich im Rahmen der Abwägung unter TOP 17 det 41. Regionalversammlung
am 09.12.2009 durchgesetzt haben und in den ersten Entwurf zum sachlichenTeilplan "Wind"
für den REP Altmark 2005 als Vonanggebiete zur Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von
Eignungsgebieten eingearbeitet worden sind, werden um das Vorranggebiet Nr. XXI Hüselitz
ergänzt. Der geplante Umfang und der Detaillierungsgrad des Umweltberichtes werden um das
Gebiet ergänzt.

Abweichender Beschluss:

Die Weißfläche Nr. 182 mit 23 ha hat sich im Rahmen der Einzelfallbetrachtung der Flächen zwischen
20 und 45 ha durchgesetzt und wird in den ersten Entwurf des Heilungsverfahrens zum sachlichen
Teilplan "Wind" für den REP Altmark 2005 eingearbeitet.
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Begründung:
Die Entscheidung der Regionalversammlung von Hüselitz im Rahmen rler Abwägung war rechtswidrig,
da keine abwäg ungsrelevanten Gründe für die Nichtausweisung des Gebietes vorgebracht worden sind.
Die Weißflächen, die sich im Rahmen der Abwägung zum 5.000 m Puffer, gegen die anderen Weiß-
flächen durchgesetzt haben, bilden dle Grundlage für den 1. Entwurf für den sachlichen Teilplan "Wind" in
Ergänzung des REP Altmark 2005 zur Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergre
mit der Wirkung von Eignungsgebieten. Die abgewogenen Gebiete werden in den vorliegenden Erit\.,r,/urf

unter Punkt 5.4.6.5. Z als Ziele der Raumordnung eingearbeitet. Die Begründung und Beschreibung der
Gebiete erfolgt entsprechend der Abwägung. lm Hinblick auf den Privilegierungstatbestand des S 35
BaUGB müssen die zukünftigen Vorranggebiete insbesondere im Rahmen der Umweltprüfung hinsichtlich
ihrer Wirkung auf die Umwelt untersucht werden. l\4it der Darstellung des geplanten Detaillierungsg rades
des Umweltberichtes soll den Einwändern die Möglichkeii gegeben werden, Hinweise für die Erstellung
des Umweltberichtes zu geben. Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens zum 1 . Entwurf wird nach
Einarbeitung der Anregungen und Bedenken und einer erneuten Abwägung der 2. Entwurf mit einen
Umweltbericht erarbeitet, der dann in die erneuie öffentliche Beteiligung geht.
l\4it der Festlegung der Weißflächen, welche in den 1. Entwurf als Vorranggebiete zur Nutzung der
Windenergie mit der Wirkung von Eign ungsgebieten eingearbeitet werden, wird der Rest der Region ent
sprechend dem Plan ungsvorbehalt des $ 35 BauGB für die Nutz ung der Windenergie a usgesch los;sen.
Damit sind die planerischen Voraussetzungen für eine Bewertung der Anträge im Rahmen der normalen
Geschäftsstellentätigkeit gegeben.

Begründung zum abweichenden Beschluss:

Nach Abwägung der Weißflächen > 45 ha wurden die Weißflächen, die slch ausserhalb des 5.000 m

Puffers der abgewogenen Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von E'gnungs-
gebieten befinden und > 20 ha sind, im Rahmen einer Einzelfallprüfung hinsichtlich ihrer Eignung als
Voranggebiete zur Nutzung der Windenergie bewertet. lm Rahmen dieser Bewertung wurde durch die
Regionalversammlung abgewogen, ob der Windenergienutz ung den ihr gemäß $ 35 BauGB zuge-
standenen substantiellen Raum gegeben hat und hat die Weißflächen mit einbezogen, die sich grLrnd-

sätzlich für dieErrichtung eines Windparks eignen (siehe Beg ründung Beschluss 01/201 0) und in Cem

Bereich des Plangebietes liegen, der nicht durch den 5.000 m Puffer der bereits abgewogenen
Weißflächen über 45 ha abgedeckt wird. Die Flächen die sich im Rahmen dieser Abwägung durchsetzen
sollen als Vorranggebiete für die Nutzng der Windenergie in den ersten Entwurf des Heilungsverfah rens
für den sachlichen Teilplan "Wind" für den REP Altmark 2005 aufgenommen werden.


